
Mit der vorliegenden Änderung des Bebauungsplanes werden lediglich die Flächen im Norden des Gel-
tungsbereiches geändert. Die Festsetzungen der rechtskräftigen Bebauungspläne „Fleisbach Ost 3“ so-
wie dessen 1. Änderung werden nicht berührt und gelten für die 2. Änderung des Bebauungsplanes 
„Fleisbach Ost 3“ unverändert weiter. 

    

 

C) HINWEISE UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME 
    

1.  Denkmalschutz 
Bei Erdarbeiten können jederzeit Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbun-
gen und Fundgegenstände, z.B. Scherben, Steingeräte, Skelettreste entdeckt werden. Diese sind 
nach §21 HDSchG unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege, hessenArchäologie, oder der 
Unteren Denkmalschutzbehörde zu melden. Funde und Fundstellen sind in unverändertem Zu-
stand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schützen (§21 Abs.3 
HDSchG). 

    
2. Brandschutz 

Öffentlich-rechtliche und private Verkehrswege sollen so ausgebildet bzw. erhalten werden,  
dass für Feuerlösch- und Rettungsfahrzeuge ausreichende Zufahrtswege, Bewegungs- und Aufstell-
flächen zur Verfügung stehen. Einzelheiten sind mit der zuständigen Brandschutzdienststelle im 
Rahmen der Erschließungsplanung abzustimmen.  
  
Die Löschwasserversorgung ist entsprechend den Vorgaben des Arbeitsblatt W 405 DVGW „Bereit-
stellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung“ sicherzustellen. Für die 
Löschwasserentnahme aus der Sammelwasserversorgung sind nur Überflut- bzw. Unterflurhydranten 
entsprechend dem Arbeitsblatt DVGW Nr. W 331 „Auswahl, Einbau und Betrieb von Hydranten“ zu-
gelassen und gem. Arbeitsblatt W 400-1 „Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen, Teil 1“ aus-
zuführen. 

     
Zur Löschwasserversorgung im Plangebiet müssen für die Gewerbegebiete (GE1, GE2) eine Was-
sermenge von min. 1.600 l/min. (96 m³/h) über einen Zeitraum von mind. zwei Stunden zur Verfü-
gung stehen.  


